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WÜNSCH VIELER FAHRENDEN - UNSER ALLTAG

Die Geschäftleitung, das Sekretariat sowie die Verwaltungsräte der
Radgenossenschaft wünschen euch allen frohe Weihnachten und einen
freudvollen Rutsch ins Neue Jahr.

Im Neuen Jahr wird die Radgenossenschaft ihre Hauptaufgabe darin sehen,
nun endlich ganz konkret Standplätze (Lebensraum für alle Fahrenden) zu
realisieren. Ganz klar sind wir auf die Mitarbeit und Solidarität aller
Fahrenden angewiesen.

Wir werden selbstverständlich auch im neuen Jahr all eure Probleme ernst
nehmen, und euch wenn immer möglich zur Seite stehen.

MISSSTÄNDE

Auf dem Sekretariat der Radgenossenschaft laufen immer wieder Meldungen
ein, dass heute noch in verschiedenen Gemeinden die Abnahme der
Personalausweise (Schriften) verweigert wird. Laut schweizerischer Gesetzgebung

müssen die Schriften überall, das heisst in jeder Gemeinde und von
allen schweizer Bürgern angenommen werden, ob es sich um Sess-hafte oder
Fahrende handelt. (Art. 45 Bundesverfassung)
Die Radgenossenschaft protestiert gegen die immer wieder vorkommende
Diskriminierung und versucht mit allen Mitteln, dass auch die Jenischen
die gleichen Rechte haben wie sie für jeden Sesshaften selbstverständlich

sind.

BUNDESVERFASSUNG DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSEN

vom 29. Mai 1874

Art. 45

1. Jeder Schweizer kann sich an jedem Orte des Landes niederlassen.
2. Ein Schweizer darf aus der Schweiz nicht ausgewiesen werden.

Art. 4

1. Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Es gibt in der Schweiz
keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt,
der Familien oder Personen.

2. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und
Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
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